
Förderung Höhe der Förderung Voraussetzung für eine Förderung der Gemeinde

Thermische Solaranlage € 150,- Sockelbetrag Errichtung einer Solaranlage für Warmwassererzeugung

(bis max. 12 m² Kollektorfläche) zusätzlich € 40,- pro m² und/oder zur Heizungsunterstützung.

Landesförderung!

Heizung € 250,- pro Anlage Errichtung einer Biomasse Heizung.

Landesförderung!

Biomasse / Wärmepumpe € 500,- pro Anlage Errichtung einer Wärmepumpe und/oder zur

Errichtung einer Biomasseheizung die eine fossile 

Heizung ersetzt.

Landesförderung!

Fernwärme € 500,- Anschluss an das Fernwärmenetz.

Landesförderung!

Wärmedämmung der € 3,- pro m² U-Wert < 0,28 W/m²K

Gebäudefassade Landesförderung!

Wärmedämmung der obersten € 2,- pro m² U-Wert < 0,20 W/m²K

Geschoß- und der Kellerdecke Landesförderung!

Photovoltaikanlage € 100,- Sockelbetrag Förderung für max. 5 kWp

zusätzlich € 100,- pro kWp

Energieausweis € 75,-

Förderstellen

Energieberatung Salzburg

www.energieaktiv.at

Tel: 0662/8042 - 3791

Stadtgemeinde Radstadt
www.radstadt.at Bestätigung des Landes mittels einer Landesförderung.

Wichtig: bitte suchen Sie unbedingt VOR Baubeginn einer solchen Maßnahme um eine Landesförderung an!

Förderstelle ist zuständig für:

Solaranlagen, Heizungen, Fernwärme, Wärmedämmungen und Photovoltaikanlagen,

Wohnbauförderungen und Energieberatungen

Bei allen förderungsfähigen Maßnahmen, außer einer Photovoltaik-Anlage bedarf es einer 


